Verpflichtung
Die Unterzeichnenden sind durch den Wahlvorstand der Evangelischen Pfarrgemeinde/ Kirchengemeinde

____________________________________________________________________

gemäß § 72a Abs. 4 LWG zu Wahlhelfer bestellt worden.  Mit der Unterschrift erklären sie sich bereit ihr Amt gewissenhaft auszuüben und insbesondere die Amtsverschwiegenheit im Sinne von Artikel 111 Abs. 1 GO i.V.m. § 26 DSG-EKD zu wahren. Diese besagen im Wortlaut:

Artikel 111 Abs. 1 GO: „Die Mitglieder der Organe kirchlicher Körperschaften sowie alle in der Kirche Mitarbeitenden haben, unbeschadet der Wahrung des Beichtgeheimnisses, über die vermöge ihres Amtes ihnen bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren Weitergabe ihrer Natur nach unzulässig oder ausdrücklich verboten ist, Stillschweigen zu bewahren, auch nach Beendigung ihres Amtes.“

§ 26 DSG-EKD: „Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis schriftlich zu verpflichten, soweit sie nicht aufgrund anderer kirchlicher Bestimmungen zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.“



______________________________, den _________________________ 2025
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Seite 1 von 1 der Verpflichtung von Wahlhelfern.

Seite 3 von 3 der Niederschrift über die konstituierende Sitzung  des Gemeindewahlausschusses.

